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Zusammenfassung 

Seit den 1990er Jahren ist die Reichweite von Branchentarifverträgen in Deutschland rückläufig. Im 
gleichen Zeitraum wächst die Zahl der Betriebe, die sich an einem Branchentarifvertrag orientieren. 
In der Diskussion über die Erosion des deutschen Tarifsystems werden die formale Tarifbindung und 
die Orientierung an einem Tarifvertrag häufig als gleichwertig angesehen und die Anteile dieser Be-
triebe einfach addiert. Offen ist aber, was die Orientierung an einem Branchentarifvertrag für die be-
trieblichen Arbeitsbedingungen bedeutet. 
 Wie eine ganze Reihe von Studien belegt, beeinflusst die Existenz eines Betriebsrats das betriebli-
che Lohnniveau und zwar abhängig davon, ob der Betrieb tarifgebunden ist oder nicht. Wir erweitern 
den Blick auf Betriebe, die sich an einem Branchentarif orientieren. Für unsere OLS-Lohnschätzungen 
(ordinary least squares) verwenden wir einen Datensatz, der Betriebs- und Individualinformationen auf 
Personenebene verknüpft (LIAB). Die verschiedenen institutionellen Settings in ihrer Kombination mit 
dem Betriebsrat finden mit entsprechenden Interaktionstermen Berücksichtigung. 
 Wie sich zeigt, bleibt das bereinigte Lohnniveau in Orientiererbetrieben deutlich hinter dem in 
branchentarifgebundenen zurück. Die Orientierung an einem Branchentarif ist somit kein Ersatz für 
eine formelle Bindung. Existiert in diesen Betrieben ein Betriebsrat, so sind auch dort signifikant hö-
here Löhne zu beobachten, wobei der Lohnzuschlag aber hinter dem bei Geltung eines Branchentarif-
vertrags zurückbleibt. 
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ferentiale 
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Orientation towards collective bargaining agreements and the role of 
works councils in remuneration 

Abstract 

Since the mid-1990s, collective bargaining coverage in Germany is on the decline. In the same period, 
the number of firms with orientation toward sectoral agreements is growing. In the debate about the 
erosion of the German system of industrial relations formal coverage by a collective agreement and 
orientation toward one are often taken to be roughly the same and the shares of those establishments 
are simply added up. However, what orientation toward a sectoral collective agreement means for 
company working conditions is an open question. 
 As available studies have shown, the existence of a works council influences the level of wages 
in a company, depending on whether the company is bound by a collective agreement or not. We 
broaden the view to companies that are oriented toward a sectoral collective agreement. For our OLS 
wage estimates we use a data set that links company and individual information at the personal level 
(LIAB). The different institutional settings in their combination with the existence of a works council 
are taken into account with corresponding interaction terms. 
 As it turns out, the adjusted wage level in orienting companies is clearly below the level in com-
panies bound by a sectoral agreement. Orientation toward such an agreement is therefore no substitute 
for a formal commitment. However, if a works council exists the wages are significantly higher, but 
considerable lower than in companies with a sectoral collective agreement. 
 
Keywords: Industrial Relations, Collective Bargaining Coverage, Bargaining Regimes, Works Councils, Wage 
Differentials. JEL: J31, J52, J53 
 

1 Einleitung 

Bei der Regulierung von Arbeitsbedingungen ist die Situation in Deutschland geprägt durch 
ein Nebeneinander von Branchentarifverträgen, Firmen- bzw. Haustarifverträgen und be-
trieblichen Regelungen ohne eine formale Bindung an einen Tarifvertrag. Seit Mitte der 
1990er Jahre ist die tarifliche Deckungsrate in Deutschland rückläufig (Ellguth & Kohaut, 
2019). Im gleichen Zeitraum wächst die Zahl der Betriebe, die angeben, sich (bei der Ent-
lohnung) an einem Branchentarifvertrag zu orientieren. Dieser Anstieg war jedoch nicht 
stark genug, um den Rückgang der Tarifbindung zu kompensieren. In der Diskussion über 
die Erosion des deutschen Systems der Arbeitsbeziehungen werden die formale Tarifbin-
dung und die Orientierung an einem Tarifvertrag häufig als mehr oder weniger gleichwertig 
angesehen (Visser, 2006) oder zumindest konstatiert, dass die Erosion dadurch weniger 
dramatisch ausfällt (Bahnmüller, 2002).  

Im politischen Raum wird in diesem Zusammenhang auch von direkter oder indirekter 
bzw. unmittelbarer und mittelbarer Tarifbindung gesprochen und die Anteile dieser Betrie-
be einfach addiert. Unter dieser Prämisse wird dann davon ausgegangen, dass die „Bedeu-
tung der Tarifverträge ungebrochen“ (Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberver-
bände, 2020) sei und gelegentlich sogar gefolgert, dass „eine Erosion der Tarifbindung […] 
nicht festzustellen“ sei (Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, 2017). Diese Interpretati-
on hängt jedoch von der Annahme ab, dass Betriebe, die sich an einem Branchentarifver-
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trag orientieren, die gleichen Löhne bezahlen und die gleichen Arbeitsbedingungen bieten 
wie Betriebe, die durch die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeberverband formal an einen 
Branchentarifvertrag gebunden sind.  

Es gibt nur wenige empirische Studien, die Betriebe, die sich nach eigenen Angaben am 
Branchentarifvertrag orientieren (oder die in diesen Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer) als 
eigenständige Gruppe berücksichtigen (Addison, Teixeira, Evers, & Bellmann, 2016; Bahn-
müller, 2002; Berwing, 2016; Bossler, 2019; Lübker & Schulten, 2019). Unabhängig von ge-
nauer Herangehensweise und den verwendeten Daten findet keine der Arbeiten empirische 
Belege dafür, dass das Lohnniveau in tarifgebundenen Betrieben dem in ungebundenen Be-
trieben, die sich am Branchentarif orientieren, entsprechen würde. Der Unterschied ist meist 
beträchtlich. Allen Arbeiten ist jedoch gemein, dass sie die Rolle des Betriebsrats bei der be-
trieblichen Lohnfindung in unterschiedlichen institutionellen Settings nicht thematisieren. 
Wie eine ganze Reihe von Studien (z.B. Addison, Teixeira, & Zwick, 2010; Ellguth, Gerner, 
& Stegmaier, 2014) mehr oder weniger prononciert belegt, beeinflusst die Existenz eines Be-
triebsrats das betriebliche Lohnniveau. An dieser Stelle wollen wir ansetzen und der Frage 
nachgehen, wie sich Lohnunterschiede zwischen branchen- bzw. haustarifgebundenen Betrie-
ben und tariflosen mit und ohne Orientierung am Branchentarif darstellen je nachdem, ob es 
in den betreffenden Betrieben einen Betriebsrat gibt oder nicht. Unsere Ergebnisse zeigen, 
dass die Situation in Betrieben mit Betriebsrat deutlich anders ist als in solchen ohne.  

Für die Analysen verwenden auch wir einen Datensatz, der Betriebs- und Individualin-
formationen auf Personenebene verknüpft, den Linked-Employer-Employee-Daten des In-
stituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (LIAB). Wir betrachten individuelle Löhne 
der Beschäftigten in den Betrieben des IAB-Betriebspanels1 in Abhängigkeit von persönli-
chen Merkmalen und den Merkmalen des Betriebs, in denen sie beschäftigt sind. Unsere 
Analysen beruhen auf OLS-Schätzungen (ordinary least squares) mit den individuellen Ta-
geslöhnen als abhängiger Variable, in denen die verschiedenen institutionellen Settings in 
ihrer Kombination mit dem Betriebsrat entsprechend Berücksichtigung finden.  

2 Theoretische Überlegungen und Stand der Forschung  

Der Fokus des Papiers liegt auf der Bedeutung des Betriebsrats für die betriebliche Lohn-
höhe insbesondere in solchen Betrieben, die sich nach eigenen Angaben an einem Bran-
chentarifvertrag orientieren. Der Einfluss des Betriebsrats auf die Entlohnung kann theore-
tisch mit dem Verhandlungsansatz erklärt werden (Jirjahn, 2011).2 Durch die Bildung eines 
Betriebsrates, der in der Lage ist, die Interessen der Beschäftigten zu bündeln, haben die 
Arbeitenden grundsätzlich eine höhere Verhandlungsmacht. Aufgrund dieser Verhand-
lungsmacht können Firmen sich gezwungen sehen, Beschäftigten Zugeständnisse zu ma-
chen, wie z.B. eine vorteilhafte Eingruppierung in die vorhandenen Lohngruppen, die letzt-
lich zu höheren individuellen Löhnen führen als in Betrieben ohne Betriebsrat.  

                                                                          
1 Eine Darstellung des IAB-Betriebspanels und Informationen zum Datenzugang finden sich in Ellguth, Ko-

haut, & Möller, 2017. 
2 Zur Herleitung aus der Bargaining-Theorie siehe Jung & Schnabel (2011). 
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Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Betriebsrat formal über keine Rechte ver-
fügt, sich in Lohnverhandlungen mit dem Management zu engagieren. Nach §77 BetrVG 
können Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt 
sind oder üblicherweise geregelt werden, nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein 
(Ausnahme: tarifliche Öffnungsklauseln). Andererseits hat der Betriebsrat nach § 87(1) 10. 
und 11. sehr wohl ein Mitbestimmungsrecht bei Fragen der betrieblichen Lohngestaltung 
und bei leistungsbezogenen Entgelten, soweit „eine gesetzliche oder tarifliche Regelung 
nicht besteht“. Insbesondere in nicht tarifgebundenen Betrieben kommt dem Betriebsrat ei-
ne wichtige Funktion bei der Gestaltung der betrieblichen Vergütungsordnung zu. Grund-
sätzlich kann der Betriebsrat auch durch die Unterstützung der Einführung neuer Technolo-
gien zu einer höheren Arbeitsproduktivität beitragen, die wiederum den Verteilungsspiel-
raum für die Beschäftigten erhöht. In allen Verhandlungen ist der Betriebsrat laut BetrVG 
zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung verpflichtet und muss 
neben den Belangen der Beschäftigten auch die des Betriebes im Blick haben.  

In vielen empirischen Studien konnte gezeigt werden (z.B. Ellguth, Gerner, & Steg-
maier, 2014; Brändle, 2017; Jirjahn, 2003; Addison, Schnabel, & Wagner, 2001), dass in 
Betrieben mit Betriebsrat tendenziell höhere Löhne als in solchen ohne Betriebsrat zu be-
obachten sind.3 Dieser Zusammenhang gilt sowohl für nicht tarifgebundene Betriebe als 
auch für tarifgebundene, obwohl die Möglichkeiten der Einflussnahme des Betriebsrats in 
letzteren Betrieben durch die tariflichen Regelungen eingeschränkt sind. So zeigt ein Teil 
der (älteren) empirischen Studien, dass der Einfluss des Betriebsrats in nicht tarifgebunde-
nen Betrieben höher ausfällt, während er keinen signifikanten Einfluss auf die Lohnhöhe in 
tarifgebundenen Betrieben hat (Hübler & Jirjahn, 2003; Jirjahn & Klodt, 1999). Hübler und 
Jirjahn (2003) erklären dies mit den geringeren Verteilungsspielräumen in tarifgebundenen 
Betrieben und der fehlenden Unterstützung der Gewerkschaften bei Bemühungen des Be-
triebsrats zur betrieblichen Lohnumverteilung. Es gibt aber auch Ergebnisse, die keinen Un-
terschied im durch den Betriebsrat induzierten Lohnzuschlag zwischen tarifgebundenen und 
ungebundenen Betrieben finden (Addison et al., 2010). 

Neuere Studien kommen jedoch überwiegend zu dem Ergebnis, dass gerade in tarifge-
bundenen Betrieben Betriebsräte einen signifikanten Einfluss auf die Lohnhöhe haben (z.B. 
Blien, Dauth, Schank, & Schnabel, 2013; Gürtzgen, 2010). Diese teilweise widersprüchli-
chen empirischen Ergebnisse nimmt Jirjahn (2017) zum Anlass, das ursprünglich gemein-
sam mit Hübler entwickelte Modell (Hübler & Jirjahn, 2003) zum Einfluss des Betriebsrats 
auf die Löhne zu erweitern und einen zweiten moderierenden Effekt einzuführen: Jirjahn 
nimmt zwar weiterhin an, dass der über die Tarifbindung vermittelte Einfluss der Gewerk-
schaften den Umverteilungsaktivitäten des Betriebsrats nicht förderlich ist. Auf der anderen 
Seite führt aber die Nähe vieler Betriebsräte zu den Gewerkschaften, die beispielsweise 
Schulungsmaßnahmen und Beratung anbieten, zu einer Professionalisierung der Betriebs-
ratsarbeit, die letztlich auch die Effizienz der von Betriebsräten und Arbeitgebern ausge-
handelten Arbeitsmethoden erhöhen. Produktivere Arbeitsmethoden führen zu höheren 
Renten, die wiederum den Verteilungsspielraum erhöhen.  

Da die beiden beschriebenen Mechanismen tendenziell gegenläufig sind, kann es laut 
Jirjahn (2017) zu empirisch nicht eindeutigen Ergebnissen bezüglich des Einflusses des Be-

                                                                          
3 Für einen Überblick über die einschlägigen Studien siehe Jirjahn (2017). 
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triebsrats auf die Lohnhöhe kommen. Keine der empirischen Studien, die Betriebsrat und 
Tarifbindung gemeinsam in den Blick nehmen, differenziert allerdings danach, ob in den 
tariflosen Betrieben eine Orientierung an einem Branchentarif vorliegt.  

Bislang sind empirische Studien insgesamt eher dünn gesät, die Betriebe (oder die in die-
sen Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer), die sich am Branchentarifvertrag orientieren, als 
eigenständige Gruppe berücksichtigen. Addison et al. (2016) stellen bei ihrer Betrachtung der 
betrieblichen Lohnsumme (für den Monat Juni) über einen Zeitraum von drei bzw. vier Jah-
ren mit dem IAB-Betriebspanel fest, dass Betriebe, die aus Branchentarifverträgen aussteigen, 
sich aber immer noch an einem solchen orientieren, zwar einen Lohnverlust erleiden, aber in 
deutlich geringerem Maße als solche, die sich nach dem Austritt nicht am Branchentarif ori-
entieren. Aus dem WSI stammen eine Reihe von Arbeiten, die sich mit (Lohn-)Unterschieden 
zwischen Betrieben mit und ohne Tarifbindung beschäftigen (Schulten, Lübker, & Bispinck, 
2018; Schulten, Lübker, & Bispinck, 2019; Lübker, & Schulten, 2019). Dabei werden zum 
Teil auch Tariforientierer separat betrachtet. Genutzt werden Daten des IAB-Betriebspanels, 
denen auf Betriebsebene zu einem betrieblichen Durchschnittslohn aggregierte individuelle 
Lohninformationen (aus dem Betriebshistorikpanel des IAB) zugespielt wurden. Die Analy-
sen kommen zu dem Ergebnis, dass die orientierenden Betriebe sich im Lohnniveau kaum 
von den tariffreien und nicht orientierenden Betrieben unterscheiden und beide einen beträcht-
lichen Lohnabstand zu den tarifgebundenen Betrieben aufweisen.  

Einen (datentechnischen) Schritt weiter geht Berwing (2016), der einen kombinierten 
Betriebs- und Individualdatensatz (LIAB, 2011) nutzt, um für betriebliche und individuelle 
Heterogenitäten zu kontrollieren. Er findet heraus, dass das Lohnniveau der Beschäftigten 
in orientierenden Betrieben deutlich näher an dem in nicht orientierenden Betrieben liegt 
als an dem in tarifgebundenen Betrieben. Bossler (2019) analysiert mit vergleichbaren Da-
ten verschiedene Lohnmaße über einen längeren Zeitraum (2000 bis 2014). Er findet eben-
falls einen beträchtlichen Unterschied zwischen den Beschäftigten in tarifgebundenen Be-
trieben und solchen in tariflosen Betrieben, die sich am Branchentarif orientieren. Keine der 
Studien berücksichtigt bei der Modellierung jedoch die Rolle des Betriebsrats bei der be-
trieblichen Lohnfindung in unterschiedlichen institutionellen Settings. An dieser Stelle wol-
len wir anknüpfen und empirisch überprüfen, wie sich - unter Berücksichtigung der Rolle 
des Betriebsrats - die Lohnhöhe unter verschiedenen Tarifregimen darstellt. Unser besonde-
res Interesse gilt dabei den Betrieben, die sich an einem Branchentarif orientieren. Nach un-
serer Kenntnis liegen dazu bislang keine empirischen Untersuchungen vor. 

Inwieweit können die empirischen Ergebnisse zum Einfluss des Betriebsrats auf die 
Lohnhöhe in nicht tarifgebundenen bzw. tarifgebundenen Betrieben auf solche übertragen 
werden, die sich an einem Branchentarif orientieren? Der Betriebsrat hat grundsätzlich ei-
nen positiven Einfluss auf die Lohnhöhe, nach den jüngeren Studien vor allem in tarifge-
bundenen Betrieben. Die spannende Frage ist, ob eine Orientierung an einen Branchentarif 
ein vergleichbares Umfeld für den Betriebsrat bildet, auch ohne den formellen Rahmen, o-
der ob es der rechtlichen Bindung bedarf, um in oben beschriebener Weise Einfluss auf die 
Lohnhöhne zu nehmen. Die vorliegenden empirischen Untersuchungen deuten darauf hin, 
dass das Lohnniveau in sich orientierenden Betrieben niedriger ist als in tarifgebundenen. 
Es stellt sich die Frage, ob der Betriebsrat hier eher einen Ausgleich schafft, und sich der 
Abstand in Betrieben mit Betriebsrat geringer darstellt.  
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3 Daten und empirischer Zugang 

Für unsere Lohnschätzungen orientieren wir uns an der einschlägigen Literatur (z.B. Addison 
et al., 2010 oder Gürtzgen, 2010) und nehmen Bezug auf deren theoretische Fundierung und 
die dort hinreichend begründeten Kontrollvariablen. Auf der Individualebene sind das die 
Ausbildung, das Tätigkeitsniveau, die Berufserfahrung (Jahre im Erwerbsleben), die Nationa-
lität und das Geschlecht der Beschäftigten. Dies sind alles Variablen, die unmittelbar das 
Lohnniveau des Individuums beeinflussen. Die zentralen Variablen auf betrieblicher Ebene 
sind natürlich die Angaben des Betriebs zu einer Tarifbindung bzw. Orientierung und zur 
Existenz eines Betriebsrats. Als weitere betriebliche Merkmale gehen neben den Schich-
tungsvariablen des IAB-Betriebspanels (Betriebsgröße, Branche und Bundesland) folgende 
Merkmale in die Schätzungen ein: Handwerksbetrieb, Lage in einer Metropole. Außerdem 
wird dafür kontrolliert, ob in einem Betrieb Überstunden geleistet werden, da dies unmittelbar 
die individuelle Lohnhöhe beeinflussen kann. Darüber hinaus berücksichtigen wir Merkmale 
der Beschäftigungsstruktur eines Betriebs, nämlich den Anteil geringfügig Beschäftigter, den 
Befristungsanteil, den Anteil an Beschäftigten mit Berufsausbildung und den Anteil an Be-
schäftigten mit Universitätsabschluss. Wir gehen davon aus, dass die betriebliche Lohnhöhe 
auch von diesen innerbetrieblichen Strukturen abhängt. In Betrieben mit hohen Anteilen an 
Beschäftigtengruppen, denen eine geringere Durchsetzungskraft unterstellt wird – z.B. Ge-
ringqualifizierte, atypisch Beschäftigte -, stehen die Chancen auf höhere Löhne vermutlich 
schlechter als in Betrieben mit einem großen Anteil Hochqualifizierter. 

Wie bereits erwähnt, nutzen wir mit dem LIAB einen kombinierten Betriebs- und Indi-
vidualdatensatz (Schmidtlein, Seth, & Umkehrer, 2019). Die Betriebsseite des LIAB be-
steht aus dem IAB-Betriebspanel, in dem jährlich neben zahlreichen betrieblichen Charak-
teristika auch die Tarifbindung bzw. die Orientierung an einem Branchentarifvertrag erho-
ben wird. Da es keine allgemeingültige Definition von Orientierung gibt, handelt es sich bei 
der vorliegenden Information um die subjektive Einschätzung der befragten Person. Die 
Beschäftigtenseite des LIAB stammt aus der Beschäftigtenhistorik des IAB (BeH), die wie-
derum aus dem Meldeverfahren der Betriebe zur Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung generiert wird. Die individuellen Daten der Beschäftigten (der im Rahmen des IAB-
Betriebspanels befragten Betriebe) werden über die sog. Betriebsnummer mit den entspre-
chenden Angaben aus der Betriebspanel-Befragung zusammengespielt. Der Datensatz ge-
stattet es, in die Analysen sowohl persönliche Merkmale der Beschäftigten als auch Merk-
male des Betriebs, in denen diese beschäftigt sind, einzubeziehen.  

Wir nutzen die letzte derzeit verfügbare Welle des LIAB (2017). Ursprünglich enthält der 
verknüpfte Datensatz 1.469.218 Fälle (Beschäftigte) aus 14.314 Betrieben. Wir beschränken 
uns auf die Privatwirtschaft,4 die über die Branchenzugehörigkeit und die Rechtsform der Be-
triebe abgegrenzt wird, und auf Betriebe mit mindestens fünf Beschäftigten. Letztere Ein-
schränkung ist durch die Einbeziehung des Betriebsrats notwendig, der erst ab dieser Be-
triebsgröße gewählt werden kann. Des Weiteren berücksichtigen wir nur Vollzeitbeschäftigte 
in unseren Analysen, da in der BeH keine Angaben zum Stundenumfang der Teilzeitbeschäf-
tigung vorliegen. Ausgeschlossen werden außerdem Beschäftigte mit „besonderem“ Erwerbs-
status wie Auszubildende, Beschäftigte in Altersteilzeit, Praktikantinnen und Praktikanten, 

                                                                          
4 Die Beschränkung auf die Privatwirtschaft erfolgt, weil wir Löhne unter Marktbedingungen betrachten wollen. 
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Werkstudierende, geringfügig Beschäftigte etc. Die beschriebenen Beschränkungen resultie-
ren in Fallzahlen von 781.668 respektive 8.726. Diese Zahlen reduzieren sich in unseren 
Schätzmodellen noch weiter auf Grund fehlender Werte in den einbezogenen Variablen.  

Wir betrachten individuelle Löhne in Form des durchschnittlichen Bruttotagesentgelts ei-
ner beschäftigten Person, das berechnet wird aus dem vom Arbeitgeber gemeldeten Zeitraum-
entgelt sowie der Dauer des Zeitraums in Kalendertagen. Da die (auf den Meldungen zur Sozi-
alversicherung beruhenden) Lohninformationen an den Beitragsbemessungsgrenzen abge-
schnitten sind, imputieren wir die Löhne für die betreffenden Beschäftigten. Dazu werden für 
80 Gruppen aus der Kombination der Variablen Ausbildung, Region (West-Ost) und Branche 
Lohnregressionen (Tobit-Regressionen) mit den auch in unseren Lohnschätzungen berücksich-
tigten Kontrollvariablen berechnet und die vorhergesagten Löhne jedem zensierten Fall zuge-
wiesen.5 

Die individuelle Lohnhöhe ist natürlich nicht hinreichend mit dem vorliegenden Tages-
entgelt bestimmt. Ein beträchtlicher Einflussfaktor kann die im Betrieb vereinbarte durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit sein. Es macht einen Unterschied, ob das Tagesentgelt im 
Rahmen einer betrieblich geltenden 40- oder 35-Stunden-Woche erzielt wird. Um dies zu 
berücksichtigen, betrachten wir nicht nur das in den administrativen Daten vorliegende 
Bruttotagesentgelt, sondern berechnen zusätzlich so etwas wie ein Bruttostundenentgelt, in-
dem das Tagesentgelt mit 5 (Arbeitstagen) multipliziert und durch die im IAB-Betriebs-
panel erhobene betriebliche Wochenarbeitszeit dividiert wird.  

Darüber hinaus hängt die individuelle Lohnhöhe von weiteren typischerweise in Tarif-
verträgen vereinbarten Regelungsinhalten wie etwa von Zusatzleistungen (z.B. Weih-
nachtsgeld oder Urlaubsgeld), der Dauer des Jahresurlaubs und sonstigen Regelungen ab. 
Im IAB-Betriebspanel wurde zuletzt 2011 danach gefragt, ob die Betriebe sich neben der 
Orientierung hinsichtlich der Löhne auch in Bezug auf diese Regelungen am Branchentarif 
orientieren (Ellguth & Kohaut, 2012). Aktuelle Informationen liegen somit für den verwen-
deten LIAB nicht vor. Bei monetären Zusatzleistungen können wir allerdings davon ausge-
hen, dass diese in den Meldungen der Arbeitgeber zur Sozialversicherung enthalten und 
somit in den Schätzungen berücksichtigt sind. Zur Dauer des Jahresurlaubs liegen weder in 
den Betriebs- noch in den Individualdaten Informationen vor. Nach einer Arbeitnehmerbe-
fragung bekommen ca. 90% der Beschäftigten zwischen 25 und 30 Urlaubstage (Compen-
sation Partner, 2016). Bei einer geschätzten Anzahl von 250 Arbeitstagen pro Jahr bewegen 
wir uns in einem Bereich von maximal 2% des jährlichen Arbeitsvolumens, die in unseren 
Schätzungen unberücksichtigt bleiben. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben weitere vorstell-
bare tarifliche Regelungsbereiche6, zu denen keine Informationen vorliegen. 

Unsere Analysen beruhen auf OLS-Schätzungen7 mit den individuellen (imputierten) 
Tages- bzw. Stundenlöhnen als abhängiger Variable. Die verschiedenen institutionellen 
Settings in ihrer Kombination mit dem Betriebsrat finden mit entsprechenden Interaktions-

                                                                          
5 Zum Verfahren der Imputation der zensierten Lohnangaben siehe Dustmann, Ludsteck, & Schönberg, 2009. 
6 In der 2011er Welle des IAB-Betriebspanels gaben nur ca. 1 Prozent der sich am Branchentarif orientierenden Be-

triebe an, sich (auch) hinsichtlich „sonstiger Regelungen“ am Branchentarif zu orientieren (Berwing 2016, S. 85).  
7 Wir verwenden Schätzmodelle mit geclusterten Standardfehlern (für die Betriebsebene), da aufgrund der zwei-

schichtigen Stichprobe die betrieblichen Informationen auf der Individualebene für alle Beschäftigten eines Be-
triebs identisch sind.  
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termen Berücksichtigung. Wir verwenden Variablen, die aus den beiden ursprünglichen 
Datensätzen zur Verfügung stehen, um soweit möglich für individuelle und betriebliche 
Heterogenität zu kontrollieren.  

3.1 Deskriptive Ergebnisse 

Die Tabellen 1a und 1b geben einen deskriptiven Überblick über die in die Lohnschätzun-
gen eingehenden Variablen. Die Darstellung erfolgt differenziert nach den Ausprägungen 
unserer interessierenden unabhängigen Variablen in ihrer Kombination, nämlich dem je-
weiligen Tarifregime mit den Ausprägungen: Branchentarifvertrag (BraTV), Haustarifver-
trag (Haus-TV), kein Tarifvertrag, aber Orientierung am Branchentarifvertrag, kein Tarif-
vertrag und keine Orientierung sowie der Existenz eines Betriebsrats als 1/0-Variable (da-
mit insgesamt 8 Ausprägungen). Die Werte sind gewichtet und beschreiben Unterschiede 
zwischen den Beschäftigten (individuelle Merkmale sowie Kenngrößen der Betriebe, in de-
nen die Individuen beschäftigt sind) entlang dieser Gruppen in der Grundgesamtheit. 
 
Tabelle 1a: Deskription auf Individualebene ‒ gewichtet 
   (Sozialversichungspflichtige Vollzeitbeschäftigte ohne besonderen Erwerbsstatus) 

Variable 

BR &  

BraTV 

BR &  

Haus TV 

BR &  

Orientierung 

BR & keine 

Orientierung 

kein BR & 

BraTV 

kein BR & 

Haus TV 

kein BR & 

Orientierung 

kein BR & keine 

Orientierung Gesamt 

Personenmerkmale          

ØTagesentgelt (imputiert) in Euro 158,97 151,44 128,10 115,81 89,64 104,93 100,78 101,64 121,36 

Ø Stundenentgelt (imputiert) in Euro   21,47   20,16   16,51   14,66 11.56   13,35   12,80   12,76   15,85 

Ø log. Tagesentgelt (imputiert)      4,93     4,88     4,72     4,62   4,41     4,54     4,49     4,48     4.65 

Ausbildung          
 bis mittl. Reife, ohne Berufsausb.   5%   5%   6%   5%   9%   6%   5%   5%     6% 

 bis mittl. Reife, mit Berufsausbildung 61% 59% 60% 59% 72% 60% 66% 55%   62% 

 Abitur, ohne Berufsausbildung   1%   2%   1%   1%   1%   1%   1%   2%     1% 

 Abitur, mit Berufsausbildung 13% 12% 13% 13% 13% 14% 13% 15%   13% 

 Abschluss einer Fachhochschule   2%   2%   2%   3%   3%   3%   2%   2%     2% 

 Hochschulabschluss 18% 20% 18% 20% 20% 16% 14% 21%   16% 

Tätigkeitsniveaus          
 Helfertätigkeit 12% 10% 19% 14% 25% 17% 12% 13%   15% 

 Fachliche Tätigkeit 57% 55% 51% 53% 62% 55% 64% 55%   58% 

 Komplexe Spezialistentätigkeit 16% 18% 16% 19%   7% 14% 12% 16%   14% 

 Hoch komplexe Expertentätigkeit 14% 18% 14% 14%   6% 14% 12% 15%   13% 

Ø Berufserfahrung (in Jahren) 19,83 19,08 17,65 17,79 15,42 16,08 16.41 15,07 17,25 

Nationalität (deutsch = 1) 92% 94% 91% 92% 82% 88% 89% 86%   88% 

Geschlecht (Frau = 1) 24% 25% 28% 28% 27% 36% 32% 33%   28% 

Anzahl Beschäftigte (in 1.000) 4.205 1.323 1.072 1.072 3.049    186 2.820 2.684 16.086 

Anteil der Beschäftigten 26%   8%   7%   7% 19%   1% 18% 17% 100% 

Basis: privatwirtschaftliche Betriebe ab 5 Beschäftigte ohne Landwirtschaft und Organisationen ohne Erwerbszweck. 
Quelle: LIAB 2017 
 
Zunächst fallen in Tabelle 1a die mit Abstand höchsten (imputierten) Tageslöhne der Be-
schäftigten in tarifgebundenen Betrieben mit Betriebsrat (BR) auf, wobei das Lohnniveau 
mit Branchentarif etwas über dem mit Haustarif liegt. Es folgen Beschäftigte in Betrieben, 
die sich am Branchentarif orientieren und über einen Betriebsrat verfügen – allerdings mit 
bereits deutlichen Lohnunterschieden (-31€). Dahinter befinden sich die Beschäftigten in 
tariflosen Betrieben, die sich auch nicht am Branchentarif orientieren, aber über einen Be-
triebsrat verfügen (-12€). Die Orientierer (mit BR) liegen damit näher an denen, für die der 
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Branchentarifvertrag keine Rolle spielt, als an den tarifgebundenen (jeweils mit BR). Inte-
ressanterweise liegen die übrigen Beschäftigtengruppen – alle in Betrieben ohne Betriebsrat 
– durchgängig unterhalb der niedrigsten Gruppe mit Betriebsrat, mit vergleichsweise gerin-
gen Abständen zueinander. Ohne Betriebsrat ergibt sich für die Beschäftigten in Betrieben 
mit Branchentarifvertrag das geringste Lohnniveau. Bei allen deskriptiven Ergebnissen ist 
natürlich zu berücksichtigen, dass diese auch durch die strukturellen Unterschiede zwischen 
den einzelnen Gruppen bedingt sind. 
 
Tabelle 1b: Deskription auf Betriebsebene ‒ gewichtet 

Variable 
BR & 
BraTV 

BR & 
HausTV 

BR &  
Orientierung 

BR & keine 
Orientierung 

kein BR & 
BraTV 

kein BR & 
HausTV 

Kein BR & 
Orientierung 

Kein BR & keine 
Orientierung Gesamt 

Betriebsmerkmale1          
Durchschnittliche Betriebsgröße 167 187 91 89 24 31 22 18 35 
Handwerksbetrieb (ja = 1) 18%   9%   8% 24% 51% 27% 28% 16%   29% 
Lage in Metropole (500.000) (ja = 1) 33% 24% 27% 38% 34% 24% 32% 455   37% 
Anteil geringfügiger Beschäftigter   5%   3%   5%   4% 13%   9% 13% 16%   13% 
Anteil befristeter Beschäftigter   6%   8%   4%   6%   5%   2%   4%   4%     4% 
Anteil Beschäfigter in Berufsausb. 79% 78% 83% 82& 67% 77% 71% 66%   69% 
Anteil Uni-Absolventen 12% 13% 17% 19%   3% 20%   8% 13%   10% 
Betrieb mit Überstunden (ja = 1) 90% 94% 88% 88% 74% 64% 74% 69%   74% 
Vereinbarte durchschn. Wochen-AZ 38,33 38,64 38,94 39,33 39,23 39,69 39,54 39,73 39,43 
Anteil der Betriebe in %   5%   2%   2%   2% 25%   1% 34% 34% 100% 

1 Über die beteiligten Betriebe berechneten Durchschnitts- bzw. Anteilswerte 
Quelle: LIAB 2017 
Basis: privatwirtschaftliche Betriebe ab 5 Beschäftigte ohne Landwirtschaft und Organisationen ohne Erwerbszweck 
 
Entsprechende Strukturunterschiede zeigen sich insbesondere bei der Ausbildung, beim Tä-
tigkeitsniveau, der Berufserfahrung, dem Geschlecht (als individuelle Merkmale) und der 
Betriebsgröße, der Betriebsart (Handwerk), der vereinbarten durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit und bei Variablen der betrieblichen Beschäftigungsstruktur. Demnach handelt es 
sich bei den Beschäftigten aus tarifgebundenen (Branchen- und Haus-TV) Betrieben mit 
Betriebsrat um solche mit tendenziell höherem Schulabschluss, anspruchsvolleren betriebli-
chen Tätigkeiten und längerer Berufserfahrung. Zudem befinden sich in diesen Gruppen 
überdurchschnittlich viele Männer. Die betreffenden Betriebe selbst sind deutlich größer 
und haben tendenziell niedrigere Anteile an geringfügiger Beschäftigung und geringere 
vereinbarte Wochenarbeitszeiten.  

Das Gegenstück dazu bilden die Beschäftigten in Betrieben ohne Betriebsrat weitge-
hend unabhängig davon, ob die entsprechenden Betriebe tarifgebunden sind oder sich ohne 
Tarifbindung an einem Branchentarif orientieren oder nicht.  

Die Orientiererbetriebe mit Betriebsrat bzw. die Beschäftigten in diesen Betrieben be-
wegen sich bei vielen Merkmalen zwischen den beiden Polen, liegen beim Lohn noch am 
nächsten an den tarifgebundenen, allerdings auch mit beträchtlichem Abstand. Da viele der 
betrachteten Merkmale einen Einfluss auf die individuelle Entlohnung haben, ist eine mul-
tivariate Analyse erforderlich, in der der bereinigte Effekt verschiedener institutioneller Set-
tings betrachtet werden kann.  
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3.2 Schätzergebnisse 

Tabelle 2 zeigt verschiedene OLS-Lohnschätzungen8, die sich zum einen in der abhängigen 
Variable unterscheiden: In Modell 1 und 3 wird das log. Tagesentgelt, in den Modellen 2 
und 4 das log. Stundenentgelt geschätzt. Die vollständigen Schätzungen finden sich in Ta-
belle A1 im Anhang. In den beiden ersten Schätzungen werden zudem die uns interessie-
renden Variablen (Betriebsrat und Tariforientierung) separat berücksichtigt. In den Model-
len 3 und 4 gehen sie in ihrer Kombination ein. Die einbezogenen Kontrollvariablen sind in 
allen Schätzungen identisch. Deren Koeffizienten ähneln sich deshalb auch weitgehend in 
allen Schätzungen und liefern durchweg plausible Ergebnisse.9 

Der individuelle Ausbildungsabschluss zahlt sich deutlich aus, wobei ein Hochschul- 
oder Universitätsabschluss einen um mehr als 50 %10 höheren Lohn (im Vergleich zu keiner 
Berufsausbildung) bringt. Das betriebliche Tätigkeitsniveau hat einen noch stärkeren Einfluss. 
Die Berufserfahrung (Jahre im Erwerbsleben) wirkt sich mit jährlichen Steigerungsraten von 
3 % positiv aus, allerdings nicht linear. Die deutsche Nationalität resultiert in einem im 
Durchschnitt um 2 % höheren Lohn im Vergleich zu allen anderen Nationalitäten. Frauen er-
halten – unter sonst gleichen Bedingungen – um 12 % geringere Löhne als Männer.11  

Betriebliche Merkmale (neben den Schichtungsvariablen Größenklassen, Branchen und 
Bundesländer) spielen auch eine Rolle. In Handwerksbetrieben werden die Beschäftigten 
schlechter (2‒3 %) entlohnt. Auch die betriebliche Beschäftigungsstruktur schlägt sich in 
der Entlohnung nieder. In Betrieben mit höheren Anteilen an geringfügiger oder befristeter 
Beschäftigung wird tendenziell schlechter entlohnt, höhere Anteile an Beschäftigten mit 
abgeschlossener Berufsausbildung oder Hochschulabschluss haben den gegenteiligen Ef-
fekt in ähnlicher Stärke. 

Nun zu den Variablen, die im Zentrum unseres Interesses stehen, der Tarifbindung 
bzw. -orientierung der Betriebe sowie der Existenz eines Betriebsrats: Betrachtet man die 
beiden Variablen getrennt (Modell 1), ergibt sich für erstere eine klare Abfolge. Im Ver-
gleich zu den Betrieben mit Branchentarifvertrag erzielen die Beschäftigten in tariflosen 
Betrieben, die sich auch nicht am Branchentarif orientieren, um 13,9 % niedrigere Löhne. 
Wenn der Betrieb angibt, sich am Branchentarif zu orientieren, wird das tarifliche Lohnni-
veau trotzdem deutlich unterschritten. Der Abstand beträgt dann immer noch 9,4 %. Offen-
sichtlich schlägt sich die betriebliche Auskunft, dass hinsichtlich der Löhne eine Orientie-

                                                                          
8 Wir bewegen uns hier im Bereich multivariater Deskription mit reichhaltigen Daten, mit denen betriebliche und 

individuelle Heterogenität berücksichtigt werden kann. Eine kausale Interpretation der Ergebnisse ist damit nicht 
möglich. 

9 Die in Tabelle 2 präsentierten Schätzungen sind ungewichtet. Als Robustheitscheck wurden zusätzlich gewichte-
te Schätzungen durchgeführt. Die Ergebnisse verändern sich dadurch nicht wesentlich. Sie sind natürlich auf 
Wunsch erhältlich. 

10 In den Tabellen wurden die Schätzkoeffizienten (Log-Punkte) mit (expß -1) umgerechnet, um sie als Prozent-
werte interpretieren zu können.  

11 Dieser Lohnnachteil bewegt sich eher am oberen Rand der aus der Literatur bekannten Spannweite des „berei-
nigten“ Anteils des gender-wage-gaps. In den vorliegenden Analysen werden z.T. verschiedene Datenbestände 
verwendet, es werden unterschiedliche methodische Ansätze verfolgt und je nach Verfügbarkeit z.T. andere er-
klärende Variablen herangezogen. In einer Untersuchung zu geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden in Ab-
hängigkeit von der Tarifbindung der Betriebe, kommen Grimm, Lang, & Stephan (2016) ebenfalls unter Ver-
wendung des LIAB zu einem bereinigten gender-wage-gap (für alle Betriebe) von ca. 16 % für 2010.  
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rung am Branchentarif erfolgt, nur sehr begrenzt in Löhnen nieder, die tatsächlich auf dem 
gleichen Niveau liegen. Damit werden die bereits vorliegenden empirischen Ergebnisse be-
stätigt, die das Lohnniveau in diesen Betrieben näher an der tariflosen als an den am Bran-
chentarif gebundenen Betrieben sehen. Existiert ein Haustarifvertrag, verbleibt ein Abstand 
zu branchentarifgebundenen Betrieben von 5,3%. 
 
Tabelle 2: Bestimmungsfaktoren für das Bruttotages- bzw. stundenentgelt (log) 2017  
   OLS-Schätzung         

Abhängige Variablen Tagesentgelt 
(log) 

Stundenentgelt 
(log) 

Tagesentgelt 
(log) 

Stundenent 
gelt (log) 

Unabhängige Variablen (1) (2) (3) (4) 
Personenbezogene Merkmale expß-1 
Ausbildung              
bis Mittlere Reife, ohne Berufsausb. (Referenz)              
bis Mittlere Reife, mit Berufsausb. 0,059 +++ 0,056 +++ 0,059 +++ 0,056 +++ 
Abitur, ohne Berufsausbildung 0,071 ++ 0,066 ++ 0,070 ++ 0,065 ++ 
Abitur, mit Berufsausbildung 0,175 +++ 0,169 +++ 0,174 +++ 0,168 +++ 
Abschluss einer Fachhochschule 0,271 +++ 0,268 +++ 0,271 +++ 0,268 +++ 
Hochschul- /Universitätsabsch. 0,539 +++ 0,534 +++ 0,538 +++ 0,533 +++ 
Tätigkeitsniveau              
Helfertätigkeit (Referenz)              
Fachliche Tätigkeit 0,136 +++ 0,134 +++ 0,135 +++ 0,133 +++ 
Komplexe Spezialistentätigkeit 0,390 +++ 0,390 +++ 0,390 +++ 0,389 +++ 
Hoch komplexe Expertentätigkeit 0,618 +++ 0,617 +++ 0,617 +++ 0,616 +++ 
Berufserfahrung in Jahren 0,029 +++ 0,029 +++ 0,029 +++ 0,029 +++ 
Berufserfahrung in Jahren ^ 2 -0,066 --- -0,068 --- -0,066 --- -0,068 --- 
Berufserfahrung in Jahren ^ 3 0,005 +++ 0,006 +++ 0,005 +++ 0,006 +++ 
Nationalität (deutsch=1) 0,024 +++ 0,023 +++ 0,024 +++ 0,023 +++ 
Geschlecht (weiblich=1) -0,122 --- -0,122 --- -0,122 --- -0,122 --- 
Betriebliche Merkmale              
Betriebsgröße (klassiert) +++  +++  +++  +++  
Handwerksbetrieb (ja=1) -0,026 -- -0,025  -0,023 - -0,022   
Metropole (500.000+ Besch.) (ja=1) -0,010  -0,015  -0,009  -0,015   
Anteil geringfügig Beschäftigter -0,148 --- -0,190 --- -0,155 --- -0,199 --- 
Anteil befristet Beschäftigter -0,179 --- -0,196 --- -0,172 --- -0,189 --- 
Anteil mit Berufsausbildung 0,192 +++ 0,185 +++ 0,189 +++ 0,182 +++ 
Anteil mit Hochschulabschluss 0,230 +++ 0,221 +++ 0,221 +++ 0,210 +++ 
Betrieb mit Überstunden (ja=1) 0,032 ++ 0,047 +++ 0,031 ++ 0,047 +++ 
Betriebsrat (ja=1) 0,070 +++ 0,077 +++        
Tariforientierung              
BraTV (Referenz)              
HausTV -0,053 --- -0,064 --- -0,002  -0,028   
kein TV aber Orientierung -0,094 --- -0,126 --- -0,063 --- -0,092 --- 
kein TV und keine Orient. -0,139 --- -0,174 --- -0,081 --- -0,111 --- 
Tariforientierung * Betriebsrat              
BranchenTV * Betriebsrat       0,118 +++ 0,130 +++ 
HausTV * Betriebsrat       0,055 + 0,083 ++ 
Orientierung am BraTV * Betriebsrat       0,077 +++ 0,083 +++ 
keine Orientierung am BraTV * Betriebsrat       -0,004  -0,011   
Konstante 66,61 +++ 8,56 +++ 63,91 +++ 8,13 +++ 
R2 0,68 0,70 0,68 0,70 
Anzahl Beschäftigte 726.017 723.994 726.017 723.994 
Anzahl Betriebe 8.233 8.190 8.233 8.190 

+++/++/+ bzw. ---/--/- bedeutet einen signifikanten Zusammenhang auf dem 1%-/5%-/10%-Niveau 
Die Koeffizienten (log-Punkte) wurden transformiert (expß-1), um sie als prozentuale Veränderungen interpretie-
ren zu können 
Basis: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (ohne besonderen Erwerbsstatus) in privatwirtschaftlichen Be-
trieben ab 5 Beschäftigte ohne Landwirtschaft und Org. ohne Erwerbszweck 
Anm.: Die Schätzungen beinhalten außerdem die Schichtungsmerkmale: Branche und Bundesland. 
Die vollständigen Schätzungen finden sich im Anhang. 
Quelle: LIAB 2017 
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Betrachtet man statt der Tagesentgelte die Stundenlöhne (Modell 2), um damit die betrieb-
lich vereinbarten Wochenarbeitszeiten zu berücksichtigen, ergibt sich ein ähnliches Bild 
mit einer deutlicheren Spreizung. Nun beträgt der Lohnabstand zwischen den Betrieben mit 
Branchentarifbindung (Referenz) und den tariflosen Betrieben ohne Orientierung 17,4%, zu 
den Orientiererbetrieben aber immerhin noch 12,6%. Die Betriebe mit Haustarif finden sich 
mit einem Abschlag von 6,4% wieder am nächsten an den Betrieben mit einem Branchenta-
rifvertrag. 

In diesen Ergebnissen spiegelt sich wider, dass auch die betrieblich vereinbarte Wo-
chenarbeitszeit vom institutionellen Setting abhängt und in Betrieben mit Branchentarifver-
trag am niedrigsten und in solchen ohne Bezug zum Branchentarif am höchsten ist. Erst ei-
ne Betrachtung der Stundenlöhne macht diese Unterschiede sichtbar.  

Die Existenz eines Betriebsrats hat in unseren Schätzungen den erwarteten positiven 
Einfluss auf die Lohnhöhe. Mit einer Erhöhung um 7,0% bzw. 7,7% liegt unser Ergebnis 
im Bereich der aus bereits vorliegenden Studien bekannten Stärke des Betriebsratseffekts 
(z.B. Addison et al., 2010; Brändle, 2017).  

Da die beiden Institutionen der Interessenvertretung, wie beschrieben, wechselseitig aufei-
nander verwiesen sind und der Einfluss des Betriebsrats vermutlich davon abhängt, ob der Be-
trieb an einen Branchen- oder Haustarif gebunden ist, sich an einem Branchentarif orientiert 
oder keine Bezugnahme stattfindet, werden im Folgenden beide Institutionen gemeinsam be-
trachtet. Schätztechnisch geschieht dies durch die Einbeziehung eines entsprechenden Interak-
tionsterms (Tabelle 2: Modell 3 und 4). Der jeweilige Betriebsrats“effekt“ für alle vier Ausprä-
gungen der Tarifbindung bzw. Tariforientierung lässt sich so direkt aus der Tabelle ablesen. 

Liegt eine Bindung an einen Branchentarifvertrag vor, ist die Existenz eines Betriebs-
rats mit einem Lohnzuschlag von 11,8% verbunden. Gilt ein Haustarifvertrag, liegen die 
Löhne um 5,5% auseinander. Orientiert sich der Betrieb an einem Branchentarif, beträgt der 
Zuschlag 7,7%. Spielt der Branchentarif keine Rolle, finden sich keine signifikanten Unter-
schiede zwischen Betrieben mit und ohne Betriebsrat. 

Unter Berücksichtigung der betrieblich vereinbarten durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit (Stundenentgelt) ist die Existenz eines Betriebsrats mit folgenden Lohnzuschlägen 
verbunden: 13,0% in Betrieben mit Branchentarifvertrag sowie 8,3% in solchen mit Hausta-
rifvertrag. Bei einer Orientierung an einen Branchentarif beträgt der Unterschied ebenfalls 
8,3%. Ohne eine Bezugnahme zum Branchentarif macht es auch hier keinen (signifikanten) 
Unterschied, ob ein Betriebsrat existiert oder nicht. 

Vor dem Hintergrund der empirischen Befunde stellt sich die Frage, wie die Diskrepanz 
zwischen dem Lohnniveau in tarifgebundenen Betrieben und dem in Betrieben, die sich an 
einem Branchentarif orientieren, zustande kommt. Wie schon erwähnt, handelt es sich bei der 
betrieblichen Information, dass eine Orientierung am Branchentarif vorliegt, um die mehr 
oder weniger subjektive Einschätzung der befragten betrieblichen Repräsentanten. Insofern 
sind gewisse Abweichungen im tatsächlichen Lohnniveau nicht überraschend.  

Unter Umständen liegt ein unzureichender bzw. unvollständiger Informationsstand 
über das tatsächliche Niveau der im Branchentarif im Detail vereinbarten Leistungen vor. 
Die Orientierung hat dann eher den Charakter einer pauschalen Verortung ohne genaue 
Kenntnis und Bezugnahme auf konkrete Regelungsinhalte.  Eine Orientierung könnte aber 
auch bedeuten, dass die Vereinbarungen des Branchentarifs nur Ankerwerte liefern, die bei 
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der Ausgestaltung des eigenen Entlohnungssystems quasi im Hinterkopf gehalten werden, 
von denen aber bewusst mehr oder weniger stark abgewichen wird.  

Aber auch bei einer formalen Übernahme der Entlohnungsstruktur des Branchentarif-
vertrags kann die Einordnung der Beschäftigten in die einzelnen Lohngruppen von den ta-
rifgebundenen Betrieben abweichen. Die Orientierung könnte sich aber auch nur auf ein-
zelne Beschäftigtengruppen (bestimmte knappe Qualifikationen) beziehen, die nicht zu be-
kommen (oder zu halten) sind, wenn keine Tariflöhne bezahlt werden. Nicht zuletzt mag 
sich die Orientierung auch auf einen für den Betrieb günstigen Branchentarif beziehen, so-
weit es branchenspezifische Alternativen gibt.  

4 Fazit 

In diesem Beitrag sind wir der Frage nachgegangen, ob die Entlohnung in tariflosen Betrie-
ben, die sich nach eigenen Angaben an einem Branchentarif orientieren, denen in tarifge-
bundenen Betrieben entsprechen. Dies wäre eine notwendige Voraussetzung, um argumen-
tieren zu können, dass die rückläufige Tarifbindung durch den Anstieg der Tariforientie-
rung kompensiert wird. Ein wichtiges Ergebnis unserer Analysen für die arbeitsmarktpoli-
tische Diskussion ist, dass die Orientierung an einem Branchentarif nicht gleichgesetzt 
werden kann mit einer formalen Bindung durch die Mitgliedschaft in einem Arbeitgeber-
verband. Das Lohnniveau (vor allem unter Berücksichtigung der vereinbarten durchschnitt-
lichen Wochenarbeitszeit) bei einer Orientierung liegt deutlich unter dem bei einer Geltung 
eines Branchentarifvertrags. Allerdings wird ein gewisser Abstand zu den Betrieben gehal-
ten, für die der Branchentarif keine Rolle spielt.  

Die Entwicklung der Tarifbindung sollte vor diesem Hintergrund nüchtern betrachtet 
werden. Die Vorstellung, dass sich die Erosion des Tarifsystems in engen Grenzen halten 
würde, wenn der wachsende Anteil der Betriebe, die angeben, sich am Branchentarif zu orien-
tieren, mit ins Kalkül gezogen wird, lässt sich auf Basis unserer Ergebnisse nicht stützen. Mit 
einer weiteren Zunahme solcher Betriebe bei einer weiteren Abnahme der Tarifbindung wä-
ren nicht zuletzt Einbußen im Lohnniveau (auch in Form geringerer Zuwächse) verbunden. 

Mit Blick auf den Betriebsrat lässt sich festhalten, dass dessen Existenz eine entschei-
dende Rolle für das betriebliche Lohnniveau spielt, allerdings in starker Abhängigkeit von 
dem im Betrieb herrschenden Tarifregime. Damit werden die jüngeren Ergebnisse zum Zu-
sammenspiel von betrieblicher und überbetrieblicher Ebene bei der Lohnfindung bestätigt, 
die eine starke Wirkung des Betriebsrats zeigen, wenn eine formale Bindung an einen 
Branchentarif vorliegt, und eine geringere bis keine Wirkung in tariflosen Betrieben (siehe 
Jirjahn, 2017). Das Ergebnis passt zu dem von Jirjahn vorgebrachten Argument, dass das 
Zusammenspiel von Betriebsrat und Tarifbindung letztlich mit Effizienzgewinnen einher-
geht und den betrieblichen Verteilungsspielraum für die Betriebsräte erweitert. Ein ähnli-
cher, wenngleich schwächerer Zusammenhang scheint auch in Betrieben zu bestehen, die 
sich am Branchentarif orientieren. Anscheinend bietet eine Hinwendung zum Branchentarif 
ohne eine formelle Bindung (wie immer diese konkret aussehen mag) ebenfalls ‒ zumindest 
bis zu einem gewissen Grad ‒ einen entsprechenden Rahmen. 
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Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse die Bedeutung des dualen Systems der Interes-
senvertretung. Die Orientierung am Branchentarif ist (hinsichtlich der Entlohnung) kein Er-
satz für eine Tarifbindung. Der „Effekt“ der Existenz eines Betriebsrats auf das Lohnniveau 
ist in branchentarifgebunden Betrieben am größten. Somit fahren die Beschäftigten mit Ab-
stand am besten im klassischen System der industriellen Beziehungen.  
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